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Der neue Schweizerische Republikaner.

Donnerstag,den zo Juli lZoij. Sechstes Quartal. Den roThermidor IX.

Vollziehungs-Rath.
Beschluß vom iz. Juni.

Der Vollz. Rath— Auf den Bericht, dast mehrere

sowohl dem Slaare als Partikularen Grnnd » und Erb,
lehnzinspflichtige Bürger sich weigern, gegen die gesetz-

mäßig anerkannten Titel und Urbarien ihre schuldigen

Grundzinsenach dem Gesetze vom ;i. Jenncr igo- cnt-

weder loszukaufen, oder bis zum gänzlichen Loskauf
derselben ftrncrhin zu verzinsen wenn ihnen nicht die

Urtitcl oder Lchenbriefe selbst vorgewiesen und daraus

gezeigt werden könne: Auf was Art und Weise diese

Grundzinse entstanden und wie weit sie verbunden seyen,

diese Schnlvpsticht ferners abzutragen;

In Erwägung daß die Bodenzinspflicht die erste auf
Grundstücken haftende Schuld sey, welche allen andern

aufdiesen Grundstücken verschriebenen Schulde» vorgeht;

In Erwägung, daß die Urlitel oder ursprünglichen
Lehenbriefe theils durch die Länge der Zeit oder sonstige

Zufälle können zernichtet, oder durch neuere Verträge
aufgehoben worden seyn ; an derselben Stelle aber Urba-
rien oder Schlafbücher errichtet wurden, welche jederzeit

einen gesetzmäßigen und rechtskräftigen Titel ausgemacht

haben;
In Erwägung, daß diese leztern Titel und Urbarien

bey den Grundzinseinziehern hinlänglich eingesehen wer-
den können um sich gegen allfälligc Zweifel zu erbauen,

und daß das Begehren die Urtitel oder Lchenbriefe zur
Esmmun'.ecckion in die Gerichrschrcibereyen zu legen,

wehr bösen Willen und Abgeneigthcit gegen die Beznh-

lung der Schuld verräth, als gegründete Zweifel gegen

die Rechtmäßigkeit derselben zum Grunde hat;

In Erwägung hingegen, daß es Fälle geben kann,

wo die Schuldner wahrscheinliche Gründe gegen die an
sie zu machende Forderung darthun können, und es in
einem solchen Falle so billig als gerecht ist, daß eine Un-

lermchung der Ansprachsiitel vorgenommen werde, um
das allenfalls sich vorfindende Unregelmäßige in Ordnung

zubringen, oder aber dem in Zweifel stehenden über das
vermeint Unrichtige zu seiner Beruhigung die gehörige
Erläuterung zu verschaffen;

In Erwägung aber, daß dergleichen Untersuchungen
allzuweitläusig werden, oder nach dem gewöhnlichen

Rechisgange in langwierige und kostspielige Prozesse aus-

arten können, und es daher zu Vermeidung dieser Ver-
drüßlichkcitcn höchst nothwendig ist daß eine allgemeine

Form deßhalb angenommen und ftstgcftzr werde;
Nach Anhörung seines Finanzministcrs,

beschließt:
1. Jeder Lchenherr oder Grundzins - Eigenthümer, sey

es nun der Staat oder Partikularen, ist schuldig,
dem Lchenmanne oder Zinspstichtigcn auf dessen Be«
gehren und auf desselben Kosten, Abschriften von
seinen Lehenbriefen und Urbarien geben zu lassen.

2. Jeder, sowohl dem Staat als Partikularen Grund«
und Vodenzinspstichtige, welcher einige bestimmte

Zweifel gegen die Rcchtmäßigkeit der an ihn zu ma-
chenden Forderung zu haben glaubt, und deßwegen

eine Untersuchung der Titel und Urbarien verlangt,
soll, bevor seinem Begehren entsprochen wird, ge.

halten seyn, alle rükstehende Grundzinse, nach den

über die Entrichtung der Bodenzinse bestehenden ge-

schlichen Verordnungen und der bisherigen Uebung,

zu bezahlen.

Z. Wenn die rückständigen Zinse getilgt styn werden, so

kann der im Zweifel stehende Zinspflichtige die

Gründe welche er gegen seine Schuldpflicht einzuwen.
den hat, dem Grundzinseigenthümer schriftlich ein-

geben, wo dann dieselben nach den vorhandenen An«

sprachstiteln untersucht, und ihm die nöthige Auf-
klärung darüber ertheilt werden soll.

4. Die Untersuchung sowohl von mittet- alsunmittel-
baren Staatsgrundziusen, soll den administrativen
Behörden übertrggen seyn und zwar soll sie von der

Verwaltungskammer desjenigen Cantons vorgenom-
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men werden, weiche den Zins zu erheben und die

Ticel hinter sich hat.
Wenn Partikular - Grundzinseigenthümer von ihren

Zinsp,lichtigen um Erläuterung einiger begründeten

Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit einer LehenpAicht

angegangen werden, und die Partheyen zu Vcrhü.
lung kostspieliger vnd langwieriger Rechtshändel
bcydseitig üdeceinkvmmen würden, die Entscheidung
ihrer Streitigkeit dem endlichen schiedsrichterlichen

Ausspniche einer administrativen Behörde zu über-,

lassen, so soll die VerivâmgSêammer desjenigen
Cantons, in welchem die zinspßichtigen Güter lie-

gen, über den im Streit liegenden Gegenstand end-

lieh entscheiden; zu dem Ende soll der Grundbesitzer
geHallen seyn, die von dem Zinspflichligen cinge-
kommenen Gründe mit allen seinen besitzenden An-
sprachsttteln über die in Zweifel gezogene Schuld-
pßicht, der betreffenden Kammer einzugeben, welche
einen Empfangschein dagegen anssteilm, und nach

beendigter Untersuchung aste cmgelegro Schriften
dem Eigenthümer wieder zustellen wird. Wo aber
eine solche Übereinkunft nicht statt haben sollte, so

sind die Partheyen sogleich vor den compeurlichen
Richter gewiesen.

S. Jede Untersuchung sog von dem Zeitpunkt an da

die begründeten Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit
der Fodcrung eingegeben worden, in Zeit von 6

Monaten beendigt seyn, Sach wäre es dann, daß

die Titel wegen Kriegsunruhen in entfernte Sicher,
heir gebracht worden wären, und daher erst zur
Hand geschaft werden müßten, wofür eine äusserer-

deutliche ZcitsriA von Einem Monat gestattet wird.
7, Die Verwaltungskammern werden nach genaue?

Prüfung der Titel über die obwaltende Streitigkeit
wegen der RechtmäZigteit der Lehcnxflicht endlich
entscheiden, und diesen Entscheid, der sich, ans die

Rl.'-.5.!skräs!igke>t der untersucht?» Titel gründen,
und jene dagegen eingewandte Zweifel heben soll,

alstbald l en betreffenden Partheyen zu ihrem Ver-
halt mittheilen.,

8. An Orten, wo keine bestimmten Lehengesitze vor-
Handen, oder die noch in Kraft bestehenden mangel-
hast sind kann der Beweis der Lcheupsticht übe«-

haupr g. leistet werden.
L> Dm ch den Lehenbrief, welches der erste und stärkste

aller Titel ist, und sogar gegen die Uebung wenn
dieselbe mit keinem andern Titel verbunden ist, bc-

weistz. weil «chcnrechte sich niemals verjähren.

Diesem Haupttitel werden beygezählk, aste nachher!-
gen beydftitigen Verpachtungen oder hmzngekommene
Coiurakte, insofern sie bchörig dvkumenlir! sind,auch
die definitive,, Urlheile, wodurch irgend ein streitiges
Recht anerkamit wird.

L. Durch die Urbarsten, Lager - oder Schlafbücher,
insofern sie mit Anerkennungen begleitet sind.

Wenn aber zwischen einem ältern und neuern Urbar
ein Widerspruch ist so beweist der ältere, weil er dem
ursprünglichen Contracte näher liegt. Sollte indessen
ein älteres Urbar von einem Rechte keine Erwähnung
thun, oder eine Reihe auf einander folgend- gleichlau.
tend neuerer Urbarien demselben widerspreche», so be.
weisen die lcztern, wenn sie die Uebung für sich haben:
weil sie in diesem Falle die Abänderung der alten Le.
henbedingnisse durch einen huizugekommeilen Vertrag
vermuthen lassen.

L. Durch die stete und unerdenkiiche Uebung, welche
allerdings einen rechissörmigcn Titel ausmacht,
und den Mangel eines schriftlichen Titels hinläng-
lich crsezt.

O. Durch die Hcischrödel und Rechnungen über bezo.
gcue Gefäil., insofern sie die Uebung für sich haben.

L. Durch Kauf und andere Erwecbungstitcl, insofern
sie von den Fcodalpflichtigen anerkennt worden,
und ebenfalls mit der Uebung verbunden sind.

9. Wenn nun bey einer solchen Untersuchung sich

Unregelmäßigkeiten vorfinden und es ergiebt sich
daß dem Schuldner zu viel gefordert worden, so

soll ihm das für die drey lezlen Jahre zu viel Ve-
zahlte, entweder ans einer künftigen Grundzinser-
Hebung, oder, wenn er den Grundzins loskauft,,
will, an der LoKcmfsumme selbst abgerechnet werden.

10. Falls aber die Partheyen sich mit dem Entscheid
der Verwalcuiigskammer nicht begnügen wollten,
so können sie auf dem gewöhnlichen Wege Rech-
tens erfahren, in wie weit ihre Federungen be-
gründet erfunden werden: doch soll d ejemge Par,
they, welche mit dein Entscheid nicht zufrieden-
wäre, innert zwanzig Tage», von dem Tag? a»,
da ihr der Entscheid bekannt gemacht worden, sich

deshalb gegen die andere erklären; nach Verstusi
dieser Zeitftlst soll keine Weikerzichung für das Recht
wehr statthaben, und der endliche Entscheid der
Verwaltungskammev in Kraft erwachsen, s yn.

11. Dieser Beschluß soll gedrukt, publiziert, und dem
FiuanzAìinilkr zur Vollziehung zugestellt werì en.

SoiM die Uàschr sten..
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Gesetzgebender Rath/ is.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des vorgeschlagenen Dee rets, die Tren«

nung der Pfarrgemeine Enetbürgen von der Mut-
tertirche Buchs betreffend.)

Der gefttzzebcnde Rath — Auf die Bittschriften der

Kirchgemcmdcn Buchs und Enetbürgen, C> Waidstätlen,
über die Frage: ob die abgebrannte Kirche zu Buchs

nach dem Begehren dieser Gemeinde aas die noch vor-

handtittn Mauern wieder aufgebaut oser nach dem Be-

zehren der Gemeinde Enetbürgen an einem ihr näher

gelegenen Platze ausgeführt, oder in Ermanglung des-

sen, Enetbürgen ganz von Buchs getrennt werdeu solle?

nach eingesehener Botschaft des Voll;. Raths vom 29.
Mal) und den von denselben eingereichten, durch die

Unterrichts.Commission untersuchten Vorschlägen,

In Erwägung, daß eine Versetzung dieser Kirche an

einen der Gemeinde Enetbürgen näher gelegenen Piaz

wegen Wafferg.ftchr sehr gefährlich wäre;

In Erwägung, baß eine Trennung dieser zwey Psarr-

gemeinen n,chl ohne Nachtheil der Mntterkirche in Rük-

ficht ihres zukünftigen Unterhalts geschehen und selbst

der Gemeinde Enetbürgen fve Vortheile nicht gewähren

tonnte, die.diefttbe sich versprechen möchte;

In Erwägung, baß auf der andern Seite sowohl

für die Seelsvrge und p'ärrlichcn Verrichtungen der Ge-

meindc Emlcürgcn, als aber auch für den Wiederauf-
bau und den Unterhalt der Mullerkirche zu Buchs hin-
länglich gesorgt ist, wenn mit der St. Anrons Kapelle,

zu Enetbürgen die Secl'sorge verbunden, dieser Gememtw
aber die Vervitîdilchkeik MI den Bau Mid Unterhält cher-

Kirche zu Buchs ferner beyzutragen auferlegt bleibt;
verordnet:

Die derm-aligt Kaptaney bey der Kirche zu Buchs
wird auf St. Anton übcrsczt, während dem die Hfaerey
nnd Helftrey i» Buchs bleiben.

2. Das Eeàurrechk der Kaplaney wird avSschließ«

lich von den Psarrgenoffen von Bmgen ausgeübt.

;. Das .Pftì nîvermè-gen wirb gleich fasts von den-

selben allein verwaltet.

4. Bürgen soll sein Pfnmdhaüs aus sich allein er-

bauen und nnterhân, weft die Pfründe auSsHtießlech

zu ihrer Bequemtichkeft dient.

Die Piarek-rche zu Puchs wird jeft und in Zu-
knnft nach dem d-shmgen Vechäitnlff? gemeinschaftlich

hergcstctlk vnd l-.!-ierhalren eben so .das Pfarrhans und

die Helftrey. Ader die von Buchs behalten ihre Kir-

chengüter aSein, und üben auch das Collaturrecht ohne
die von Bürgen aus.

6. Der Kaplan zu St. Anton wird unter der Ober-
aufsieht des Pfarrers von Buchs in der Gememde Bur-
gen die Seelsorge üben, in Predigen, Christenlehre,
vor. und nachmittägigem Gottesdienste, und in Vcr-
sichung der Kranken, wie dieß i» den übrigen Filialen
im Distrikt geübt wird.

7. Die Tauft und Beerdigung aber wird nur in der
Pfarrkirche zu Buchs vor sich gehen könne».

8. An den sogenannten hohen Festen wird der Kaplan
an den gokkesdienstlichen Verrichtungen in der Müller-
kieche zu Buchs Antheil nehmen, vorher aber ledrsmat
in seinem Kirchsprengcl den Gottesdienst also halten,
daß seine Leute demselben bequem beywohnen können.

9. Das ganze Suftungsvermogen von der Kapelle

St. Ivst wird der àche von St. Anwn einverleibt,
und ausschließlich von den GemeindSbewohuern von
Bürgen verwaltet, um daraus die Bauilchkeiten und
Ausgaben bnmldler Kirche zu bestreiken.

Die Unten'ichts-Commissiou erstattet einen Bericht
über die Cvllatmcechte der Klöster, der für z Tage auf
den Canzleynsch gelegt wird.

Die Civilgesctzged. Commission erstaltet folgenden Be--

richt, der für ; Page auf den Canzleytisch gelegt wird :

B. Gesetzgeber! Iac. Glor von Walliscllen C. Zürich,
ein 6;jähriger Greis, wünscht seiner verstorbenen Frauen
Schwester Tochter, Barb.Rathgcb, 4t Jahr ihres Alters,
zu heyrathen, da ihm seine vor einigen Wochen »erster-

bcnk Frau keine Kinder yintcrließ. Wir rathen Ihnen
B- G. an, ihm in seiner Bitte zu entsprechen, da Sie
in ähnlichen Fällen svlclw Heyrathen bewilligten. Wir
schlagen Ihnen darüber folgenden Dccretsvorschlag vor:

Der gesetzgebende Rath,
Auf die Billschrift des B. Jas. Glor von Waklisellen

C Zürich, wodurch dersilbe sich um die Bewilligung be-

wirbt, seiner verstorbenen Frauen Schwester Tochter,
Barbara Rathgeb, zu heyrathen, und nach Anhörung
des Gutachtens seiner Civilgesttzgeb. Commission

beschließt:
E-s ist dem B. Jae. Glor von Wallisellcn Ct. Zürich

bewilligt, sich mit seiner verstorbenen Frauen Sch'-Se-

ster Tochter, der Bürgerio.Barb. Rathgeb, zu oer-

ehiichen.

Die Fumnj-Comniissssn erstattet folgenden Bericht,
der für ; Tage aas den Canzleytisch gelegt wirb:

B. Gesetzgeber! Das BVmevtrhklkmgsgefths-fl- von
Oberiisserschwh! ist mm dahin gediehen, daß Itzsaw
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B. G. daS Theilimgsreglement selbst zur Sanction vor-

gelegt wird, obschon zwar vie Parteyen noch immer

mcht einig sind.

Die Besitzer von 24 Rechtsamen sind die Eigenthümer

dieser Ailment, und dann ist noch eine 2;ste Gerecht,

same, welche der dortigen Pfarrcy zusteht. Von jenen

24Necht>amcn verlangten schon Anfangs dieses Jahres
»1 l/4 die Vcrtheilung; 10 1/2 hingegen miderseztcn

sich derselben und 2 1/4 blieben neutral. Seitdem aber

schlugen sich i 1/2 Rechtsinnen zu der ersten Partey, ,u
welcher Partey man, bey erfolgter Sanction der Ge-
sttzgcbung, auch die Pfarrey rechnen kann. Es ist also

ausser Zwcjfel die Majorität, welche die Vcrtheilung

Die Art, wie sie vorgenommen werden soll, ist in

beyliegeadem Reglement enthalten, daS eben so sehr

von Sachkennrniß als aber von einer billigen Denknngs-
arc und von rühmlicher Sorgsalt für die Zukunft zeuget.

Die Theilungsbegehrenden wollen nach demselben ihrer
Gegenpaciey in ihrer Benutzung der AUmcnt so wenig
hinderlich seyn, daß darin ansbeduugcn ist, daß die

Opponenten ihre Theile alle an einem Stücke erhalten
sollen, um solche späterhin wie bisanher abweiden
lassen zu können. Wirklich sind auch die von den Pe-
lenten angebrachten Gründe so richtig, so einleuchtend,
und so unwiderlegbar, daß unter den verschiedenen da-

gegen angebrachten Einwendungen der Opponenten, auch

nicht eine von großem Belang ist. Die Finanz-Com-
Mission findet daher die Aufzählung derselben für über,

flussig und begnügt sich damit, Ihnen B-G. die Ge,

nchmigung des ganzen Reglements auzurathen.

In Rüksichl der Form muß sie Ihnen doch eine Be-
merkung machen. Der Voliz. Ralh zeigt nemlich in
seiner Botschaft vom 2.Iunius an, daß es hier nicht
um eine unbedingte Verrheilung zum Eigenthum zu thun
sty, und folglich über diesen Gegenstand nach dem Ge-
sitze vom 4. May 179? verfügt werden könnte.

Ihre Flnäuz-Commission hingegen sieht diese Sache
auS einem ganz andern Gesichtspunkte an. Dieses Ge-

sitz redet bloß don der Benutzung zur Anpflanzung und
scheint sich bloß auf solche Einschläge zu beziehen, welche

gewissen Antheilhabcrn für ihre Personen bewilliget wer.
den, keineswegs aber auf eine solche, auf immer und

ewig bestehen sollende Theilung. Bey diesen hat kein

Ausschlagen mehr Plaz, was hingegen bey jener Ma-
mer leicht wieder begegnen könnte. Die einmal erhal-
tcneu Srücke gehen in das volle Eigenthum der Besitzer

über, nur mit der einzigen Einschränkung, daß jedes

ein integrirender Theil seiner Gerechtsame wird. Zu-
gleich mit dieser aber kann jedes Stück veräussert wer-
den. Es ist also hier nicht bloß um eine Benutzung,
sondern um das wirkliche Eigenthum zu thun.

Unstreitig liegt aber dieser Fall ganz bestimmt unter
dem Dispositive des Gesetzes vom 15. Dec., welchem
im Fall einigen Widerspruches mit dem vom 4. May
1.799, doch immer der Vorzug gegeben werden müßte.
So ward es auch (-8. Apr. 1821) unlängst mit der
Allmcnttheilung von Neußegg, wo ähnliche Bedingnisse
vorkamen, geHallen, ohne daß da einige Einwcndun»
gen von dem Vvllz. Rath gemacht worden wären.
Wirklich würde eS auch sthr nachiheilig seyn, wenn
man dem Gesetz vom 4. May -799, dessen Vollziehung
einzig von den Gcmcindskammcrn abhängt, eine solche

Ausdehnung geben wollte.

Decretsvorschlag.
Der gcsctzgeb. Rath — Auf die Bittschrift der meh«

rern Anzahl von Rechtsamcnbesitzern von Obecnfferschwyl
Distr. Melmenstcllcn Cant. Zürich, daß ihnen verwilligt
werden möchte, ihre gemeinsam besitzcndcOberrifferschwy-
ler Ailment umer sich vertheilen zu dürfen, so wie auf
darüber angehörtes Gutachten seiner Finanz.Commission;

In Erwägung, daß das Gesetz vom 15. Christin. ,8->c»
eine solche Verlheilmig unter gewissen Vorbehältnissen
zuläßt, und die von einigen Rechtsamcnbesitzern cingc.
gedene Weigerungsgründe nicht so wichtig sind, daß sie

eine solche Verlheilung behindern säe»;

verordnet:
1. Den Rechtsamenbcsitzecn von Oberrifferschwyl ist

bewilligt, ihre Obcrnfferschwylec Allmcnr unler sich

zu vertheilen.

2. Diese Bewilligung soll dem genehmigten Thci-
lungs-Reglement selbst beygerükc werden.

Theilungs- Reglement.
r. Die Aliment zu Oberrifferschwyl soll auf Kosten

der sämtlichen Gcrechtigkeitsdesitzer durch einen Feld-
messer geometrisch ausgemessen werden.

2. Besonders soll ausgemessen und von der nachher

zu bestimmenden Theilung ausgenommen werden:
u) dasjenige Land, wo dermalen Torf gegra-

den wird;
b) die Kriesgrvbe nebst 1/4 umliegendes Land,

bcydè zufolge des Gesetzes vom 4. May 1799 §. 4.
(Dir Fortsetzung foigt.)
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